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An den 
'Herren Pd'lt&identen, 
des N~tion~lr~tet& 

Parlament 
W i G lfiI 

Auf di~ Anfrage der Abg. Dr. Ofner und Dr. Dill~rt&ber9~r, 
Nr. 1857/J vom 11. M&rz 1988, betreff~nd ~redlt dG~ Wat&~~r­
wirtsch~ftsfonds ~n die Gemeinde Gablitz, beehre ich mich, . 
folgendes mitzuteilsng 

Der Grundakt des Öko-Fond~ b~treffend di~ Förderung d~r 

Wasserversor9ungs~nla9~ G~blitz ist vollständig_ 

Im J~nne~ 1986 war der W&t&t&erwirtschaftsfonds ein Teil d~s 
Bundesministeriums für Bauten und Technik~ ihm st~nden ne-
ben einer Reihe anderer Einrichtungen auch eina ~[üfabteilun9 
zur Verfügung_ Dieser ist das Infor.mationsschreiben des Ge­

meinderatsmitgliedes zur Bearbeitung zugegangen, und es wurde· 
von di@se" Abt~ilung eine !ihschau im Gemeinde&mt Gablitz durch­

gefüh"to De" P"üfbericht ist dem Fonds zugegangen und wurde dem 
Grundakt angeschlossen. 
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Ergebnis der Überprüfung war, daß der Verdacht der Überfinan­
zierung gegeben war, da bis zum Zeitpunkt der Einschau ein 
erheblich höherer Betrag an Anschlußgebühren durch die Ge­
meinde eingehoben als im Finanzierungsnachweis zur Endabrech­
nung ausgewiesen worden war. 

Diskrepanzen dieser Art zwischen Endabrechnung ~nd Prüfungs-, 
ergebnis wurden in mehreren niederösterreichischen Gemeinden 
festgestellt und in der Folge das Land Niederösterreich um 
Stellungnahme ersucht. Das Land, das für den Fonds die Kol­
laudierung macht und daher auch für die Richtigkeit der An­
gaben im Finanzierungsnachweis verantwortlich ist, erklärt die 
Diskrepanzen mit dem umstand, daß das Landesdarlehen vom Ge­
meindeinvestitionsfonds teilweise auch als Vorfinanzierung der 

Anschlußgebühren gegeben wird. Mit den eingehobenen An­

schlußgebühren werde dieses Darlehen getilgt. Es liegt daher 
keine Überfinanzierung vor. 

Herr Gemeinderat Musil hat in seinem Schreiben vom 22. Jän-
ner 1986 den Verdacht geäußert, daß in den Gesamtherstel­
lungskosten der, öffentlichen Wasserversorgungsanlag. Gablitz die 
Kosten für die nicht förderungsfähigen privaten Hausanschlüsse 
enthalten seien. 

Dazu darf festgestellt werden, daß die Oberbauleitung und damit 
auch die Verantwortung für die Richtigkeit der verrechneten 
Kosten in den Händen eines Ziviltechnikers lag, der einerseits 
auf Grund seiner Befugnis einer besonderen Verantwortung un­
terliegt und andererseits dem Fonds nie Anlaß zum Mißtrauen 
gegeben hat. 
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Darüb~r hinaus w~rd~n all~ Zuzählung8~ntrige von zuständi9~n 

Technikern d~s Landes Niederöst~rreieh auf ihre s~ehliche und 

rechnerisch~ Richtigkeit hin überprüft. 

Im Zuge der Endabrechnung ~ine. Förd~rUn9s&ntr&ges w~rd~n die 

Kosten auf ihre pI~usibilit~t &u~h nocb von den Tecbnikern des 

Fonds üb~rprüft. Dabei konnt® im gegenständlichen rall beim 

gegebenen Laufmeterp~eis wirklich kein überböhter Wert fest-
I 

gestellt werden. 

Somit konnte die Richtigkeit der Vorwürfe d@~ H@r~n Gemeinde­

rates Musil nicht verifizi~rt und ~ine Sch~di9un9 d®~ Wasser-
: ' . 
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